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VERSICHERUNGSVERMITTLER 

Vertriebsunterstützung für Versicherungsvermittler 
zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 

 

Sicherheit braucht ein System. 
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Versicherungsvermittlung ist eine erlaubnispflichtige Tätigkeit nach § 34 d GewO, die den Abschluss einer 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung voraussetzt. Allerdings umfasst der Versicherungsschutz dieser 
Pflichtversicherung nur Haftpflichtansprüche, die sich aus der Versicherungsvermittlung ergeben. Sonstige 
Vermittlungstätigkeiten und Dienstleistungen, die der Vermittler für seine Kunden erbringt, sind nicht Gegenstand 
der gesetzlich geforderten Berufshaftpflichtversicherung. Um diese Deckungslücken im Versicherungsschutz zu 
schließen, bietet die ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft nicht nur die Pflichtversicherung, sondern als 
Ergänzung auch die Versicherung von Nebentätigkeiten mit einer eigenständigen Versicherungssumme an. 

Welche Tätigkeiten sind u.a. versichert? 

� die Beratung und Vermittlung von Versicherungsprodukten zur Rückdeckung der betrieblichen 
Altersvorsorge einschließlich der Arbeitnehmerberatung 

� die Beratung und Vermittlung von betrieblichen Krankenversicherungen einschließlich der 
Arbeitnehmerberatung 

� die Beratung und Vermittlung von Versicherungsprodukten zur Absicherung von 
Wertguthabenvereinbarungen (Zeitwertkonten) einschließlich der Arbeitnehmerberatung 

� Tätigkeit als Korrespondenzmakler 

� rechtlich zulässige Hilfestellung bei Schadenfällen 

� rechtlich zulässige Honorarberatung 

� persönliche Inanspruchnahme von Mitarbeitern, freien Mitarbeitern und Organen 

� Haftung der Erben des Versicherungsnehmers aus § 673 BGB 

� Vertretung des Versicherungsnehmers durch einen Berufsangehörigen im Urlaubs-, Krankheits- oder 
Todesfall 

Welche Nebentätigkeiten können ergänzend versichert werden (Baustein § 34 c GewO)? 

� Vermittlung von Darlehen, Immobilienfinanzierung und Hypotheken, sofern nicht Pflichtversicherung 

� Vermittlung von Bausparverträgen 

� Haus-, Grundstücks- und Hypothekenmakler mit bis zu einem Jahresumsatz von 25.000 € 

� Grundstücks- und Gewerbeimmobilienverwaltung bis zu einem Jahresumsatz von 25.000 € 

� Vermittlung von Leasingverträgen, sofern nicht Pflichtversicherung 

� Vermittlung von Containerdirektinvestments, sofern nicht Pflichtversicherung 

� Vermittlung von Zweitmarktpolicen 

� Vermittlung von Mitgliedschaften in gesetzlichen Krankenversicherungen 

� Vermittlung von Spar-, Einlagen- und Kontenverträgen von Banken 

� Vermittlung von Kreditkarten 

� Beratung und Vermittlung an einen externen Dienstleister zur Erstellung von Patienten-verfügungen und 
Vorsorgevollmachten 

� Tätigkeit als Tippgeber und / oder der Vermittlung von Dienstleistern im Zusammenhang mit 
vorgenannten Tätigkeiten und der Versicherungsvermittlung 

� Erstellung und Pflege eines (Versicherungs- und) Finanzordners für Kunden 

� rechtlich zulässige Honorarberatung 

Zusätzliche Deckungserweiterungen 

Haftpflichtansprüche im Zusammenhang mit: 

� einer erlaubnisfreien Rechtsdienstleistung 

� einer Verletzung von Geheimhaltungspflichten 

� der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten 

� einem Diskriminierungstatbestand oder einem Vorwurf nach dem AGG 

� Auf Antrag kann die Tätigkeit als zertifizierter Generationenberater, Finanzplaner oder Estate Planner 
sowie als bAV-Berater mitversichert werden   
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Betriebshaftpflichtversicherung 

� Abhandenkommen von fremden Schlüsseln / Code-Karten / Sachen der Besucher 

� Mietsachschäden an Gebäuden oder Räumen durch Brand / Explosion / Leitungs- und Abwasser 

� Mietsachschäden an beweglichen Sachen / Hilfsmitteln / Werkzeugen 

� Tätigkeitsschäden sowie Be- und Entladeschäden, auch an der Ladung 

� Diskriminierungsrisiken (insbesondere AGG) 

� Internet-Haftpflichtrisiken mit Persönlichkeitsrechts- und Namensrechtsverletzungen 

� Umwelthaftpflicht- / Umweltregress- / Umweltschadensversicherung 

Darüber hinaus wird auch die Pflichtversicherung für Immobiliardarlehensvermittler nach § 34 i GewO und 
Finanzanlagenvermittler nach § 34 f GewO angeboten. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marketing-Information der 

ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Postfach 11 23 69 
20423 Hamburg 
Tel. (040) 226 337 - 80 
Fax (040) 226 337 - 888 
kontakt@allcura-versicherung.de 

Hinweis 
Diese Information dient werblichen Zwecken und gibt 
nur einen kurzen Überblick über die 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung. Den 
vollständigen Leistungsumfang können Sie den 
Versicherungsbedingungen entnehmen, die wir Ihnen 
zusammen mit einem Angebot zusenden. 


